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ErwGr

Erwägungsgrund 18 - Keine Anwendung auf den persönlichen oder familiären Bereich

1 Diese Verordnung gilt nicht für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die von einer
natürlichen Person zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten und somit
ohne Bezug zu einer beruflichen oder wirtschaftlichen Tätigkeit vorgenommen wird. 2 Als persönliche
oder familiäre Tätigkeiten könnte auch das Führen eines Schriftverkehrs oder von
Anschriftenverzeichnissen oder die Nutzung sozialer Netze und Online-Tätigkeiten im Rahmen solcher
Tätigkeiten gelten. 3 Diese Verordnung gilt jedoch für die Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter,
die die Instrumente für die Verarbeitung personenbezogener Daten für solche persönlichen oder
familiären Tätigkeiten bereitstellen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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